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2. Änderungssatzung  
zur  

Satzung  
über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen 

und Schülern an der Offenen Ganztagsschule an Grundschulen und der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen  
in Trägerschaft der Stadt Hennef vom 21.02.2005 

 
 
vom (Datum der Unterzeichnung der Bekanntmachungsanordnung der 
Änderungssatzung) 
 
 
Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat in seiner Sitzung am 11.06.2007 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.02.2004 (GV NRW S. 96) und des § 10 Abs. 5 des Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) vom 29.10.1991 (GV. NRW: S. 380) in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung in Verbindung mit § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 
(GV NW S. 712/SGV.NW 610), zuletzt geändert durch Art. 74 des Gesetzes zur Anpassung 
des Landesrechts an den Euro in Nordrhein-Westfalen (EuroAnpG NRW) vom 25.09.2001 
(GV NW S. 708ff.), folgende Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der Offenen 
Ganztagsschule an Grundschulen und der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
in Trägerschaft der Stadt Hennef vom 21.02.2005 beschlossen: 

 
 

 
1. In § 3 Abs. 1 werden in Satz 1 vor dem Wort Elternbeiträge die Zusätze „monatliche 
öffentlich-rechtliche“ hinzugefügt. 

 
 

2. In § 3 Abs.1 werden nach Satz 1 folgende Sätze hinzugefügt: 
Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen gleichgestellte Personen, mit denen das  
Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an 
die Stelle der Eltern bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen. Wird bei 
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Freibetrag nach § 32 
Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese 
Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 
 
 
3. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Die Beitragspflichtigen haben zur Berechnung des Elternbeitrages schriftlich Angaben 
zum Einkommen einschließlich der erforderlichen Nachweise vorzulegen. Ohne diese 
Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste 
Elternbeitrag zu leisten. 
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4. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die Beitragspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
herangezogen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bemisst sich nach dem 
Jahreseinkommen der Zahlungspflichtigen nach § 3 Abs. 1 und des betreuten Kindes. 
Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der 
Zahlungspflichtigen  im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Ein 
Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen 
veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Als Einkommen gelten auch steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes 
bestimmten öffentlichen Leistungen. Das Kindergeld  nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften ist kein anzurechnendes Einkommen. 
Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der 
Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens 
eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der 
gesetzlichen  Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
Für das dritte und jedes weitere im Haushalt lebende Kind sind die nach § 32 Abs. 6 
Einkommensteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen abzuziehen. 
Maßgebend ist das Einkommen in dem dem Schuljahr vorangegangenen Kalenderjahr. 
Abweichend hiervon ist das tatsächliche Jahreseinkommen zugrunde zu legen, wenn es 
voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des 
vorangegangenen Kalenderjahres. Der Elternbeitrag ist im Fall einer solchen Änderung 
für dieses Kalenderjahr neu festzusetzen. Dabei erfolgt zunächst eine vorläufige 
Festsetzung, für die das Einkommen des Jahres geschätzt wird. Nach Vorlage der 
gesamten Einkommensnachweise für das Jahr wird der Beitrag dann endgültig 
festgesetzt. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer 
anderen Einkommensgruppe führen können, sind von den Zahlungspflichtigen 
unverzüglich anzugeben. Werden sie verspätet angegeben, entscheidet die Verwaltung 
nach pflichtgemäßem Ermessen über eine rückwirkende Beitragsreduzierung; 
Beitragserhöhungen werden in der Regel rückwirkend vorgenommen. 
 

. 
 

5. Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss über die Satzung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hennef, den 
 
 
 
 
Pipke 
Bürgermeister 


